München, den 16.08.2018



An die Mitglieder des Komitees
Für wirtschaftliche, kulturelle und soziale Rechte



Parallelbericht zum 6. Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 16 und 17 des Internationalen Paktes für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechts aus 2016, Berichtszeitraum 2008 bis Ende 2015 (teilweise 2016)



Soziale Menschenrechte in Deutschland

Menschenrechtsverletzungen bei Kindern –
Zunehmende Bedürftigkeit und Mangelernähung


Vorgelegt von Christiane Lüst, Sozialpädagogin, Berengariastr. 5, 82131 Gauting, Tel.: 0049-89-311054,
dem Arbeitskreis Arbeit/Soziales von Attac München und dem Forum-Pflege-aktuell (Forum-care-actuel), beide Organisationen vertreten durch Sonja Schlüchter, Rechtsanwältin, Helmut-Käutner Str. 7, 81739 München, Tel.: 0049-89-28856197 und Alexander Frey, Rechtsanwalt, Riemerschmidstr. 41,80933 München, Tel.: 0049-89-3133028 




Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte,

zunächst möchten sich die Mitglieder des Forum-Pflege-aktuell und attac München im Namen der betroffenen Kinder für Ihre Unterstützung bei der Durchsetzung ihrer Rechte herzlich bedanken.

Im August 2011 gab das Komitee seiner Sorge Ausdruck über die bestehende Kinderarmut in Deutschland und insbesondere darüber, dass 25 Prozent der Schüler ohne Frühstück in die Schule gehen müssen. Auch der geringere Bildungsstatus von Kindern aus armen Familien wurde bemängelt. Der Vertragsstaat wurde aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, die die weitere Stigmatisierung von Kindern mit sozial benachteiligtem Hintergrund verhindern sollten. 

Über die Kritik gerade in Bezug auf die mangelhafte Versorgung von Kindern mit einem Frühstück in einem verhältnismäßig wohlhabenden Staat wie der BRD wurde in den Printmedien, im Fernsehen, Onlineberichten und im Radio kontrovers diskutiert.

Trotz der Hinweise des Komitees hat sich an der Situation benachteiligter Kinder in Deutschland seit 2011 nicht viel geändert:


1. Kinder ohne Frühstück (Art. 12, 10):

Entgegen der Angabe im 6. Staatenbericht, wurde kein gemeinsames Frühstück an Grundschulen eingeführt. Vielmehr wird es privaten Initiativen überlassen, ein Frühstück an einigen Schulen zur Verfügung zustellen.Flächendeckend ist dies jedoch nicht der Fall. Es gibt immer mehr Vereine, die die Schüler mit Mahlzeiten und Zuwendung versorgen.(vgl. Süddeutsche Zeitung, 29.04.2014 „Tischlein deckt sich nicht allein“; t-online.de, 03.11.2016, „Jedes dritte Schulkind frühstückt nicht“). Der von der Schauspielerin Uschi Glas 2009 gegründete Verein „Brotzeit“ gab 2017 an 197 Schulen ein Frühstück aus. In2016 wurden mehr als 1.200.000 Frühstücke verteilt (aktuelle Zahlen von Brotzeit e.V.). Das christliche Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“ hält an seinen 21 Standorten in deutschen Städten neben Mittagessen und Abendessen vielerorts ein Frühstück bereit. Der Verein "Deutsche Lebensbrücke e.V." hatdas Projekt „Frühstücksclub – gegen Kinderarmut“ geschaffen. In Kooperationmit Schulen in München, Leipzig, Duisburg, Hannover und Frankfurt werden Frühstücke fürbedürftige Kinder ausgegeben. Finanziert werden diese Initiativen zu einem großen Teil durch private Spenden. Die von Katja Werner gemeinnützige GmbH "Von ich zuich" stellt an einer Schule in Offenbach mit 650 Schülern ein Frühstück für die Kinder und ihre Eltern gegen ein geringes Entgelt bereit. Auch dieses Projekt finanziert sich durch Spenden.

[bookmark: 0]Jedoch gehen laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts bis zu 30 Prozent der Schüler ohne Frühstück aus dem Haus (Kiggs-Welle 1-Broschüre des Robert-Koch-Instituts aus 2013, S. 34; t-online.de, 03.11.2016, „Jedes dritte Schulkind frühstückt nicht“). Laut einer Studie der WHO frühstückt nur etwas mehr als die Hälfte aller Schüler an Schultagen, davon mehr Jungen (65,1 Prozent) als Mädchen (57,3 Prozent). Zudem frühstücken mehr Kinder aus wohlhabenden Familien. Der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund ist unter den "Nie-Frühstückern" am höchsten (Mädchen 39,3 Prozent; Jungen 32,8 Prozent) (3sat, 05.04.2016, Mit leerem Bauch - Viele Schüler kommen ohne Frühstück zur Schule). Die Donald-Studie hat festgestellt, dass zwischen 1986 und 2006 der Anteil der Kinder, die ein regelmäßiges Frühstück verzehrten, abnahm. Gleichzeitig nahm der Anteil derer, die kein Frühstück verzehrten, zu (Bundesgesundheitsblatt 55, 875-84, S. 9). Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es für Kinder ungesund ist, nicht zu frühstücken. In der Vergangenheit war ein Kind im Unterricht aufgrund von Unterzuckerung bewusstlos geworden (Süddeutsche Zeitung vom 30.07.2008, S. 44). Außerdem erhöhtdas Frühstück die Konzentrationsfähigkeit und die Leistungen der Schüler steigen deutlich, wenn sie gefrühstückt haben (welt.de, 14.12.2015, „Wer gut frühstückt, ist besser in der Schule“). Ein Mittagessen wird im Übrigen weiterhin nicht an allen Schulen bereitgestellt, so dass gerade in einkommensschwachen Familien zu befürchten ist, dass auch dieses für die Kinder nicht zubereitet wird. 


2. Wohnungslosigkeit von Kindern (Art. 10)

[bookmark: _GoBack]Entsprechend den Zahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe waren 2016 860.000 Menschen wohnungslos, wobei es sich bei 440.000 Personen um anerkannte Flüchtlinge handelt. Die Zahl der wohnungslosen Kinder wird auf 32.000 geschätzt. Laut Prognose sollen bis 2018 1.200.000 Menschen wohnungslos sein (Pressemitteilung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe vom 14.11.2017). Gleichzeitig ist die Zahl der Sozialwohnungen stark gesunken. In den 1990er Jahren gab es nach damaliger Schätzung der Bundesregierung 3.000.000 Sozialwohnungen, 2013 nur noch 1.480.000 (Tagesschau, 22.02.2017, „Zahl der Sozialwohnungen stark gesunken“).


3. Von Armut betroffene Kinder (Art. 12, 10)

Laut Angaben der Bertelsmann-Stiftung lebten 2015 1.931.474 Kinder unter 18 Jahren in Familien, die Grundsicherungsleistungen erhalten (14,7 Prozent der Bevölkerung), d.h. 52.000 Kinder mehr als 2011 (14,3 Prozent der Bevölkerung). 57,2 Prozent der armen Kinder von 7 bis 15 Jahren sind länger als drei Jahre auf Grundsicherungsleistungen angewiesen. AndauerndeArmutserfahrungen wirkensich besonders negativ auf dieTeilhabe und die Entwicklungvon Kindern aus. Kinder aus alleinerziehenden Familien (50,2 Prozent aller Kinder im Grundsicherungsbezug und Familien mit zwei und mehr Geschwistern (36,4 Prozent der Kinder im Grundsicherungsbezug) haben das höchste Armutsrisiko. (Bertelsmann-Stiftung, Factsheet – Kinderarmut, Kinder im SGB-II-Bezug in Deutschland 2016).

Insgesamt leben 21 Prozent aller Kinder mindestens 5 Jahre dauerhaft oder wiederkehrend in einer Armutslage. Kinderarmut ist ein Dauerzustand (Studie der Bertelsmann-Stiftung, 23.10.2017).

Obwohl rund zwei Millionen Kinder von Armut betroffen sind, ist es bisher kaum gelungen,
die Kinderarmut spürbar zu reduzieren. Der Anteil der von Einkommensarmut betroffenen Personen ist von 1997 bis 2013 sogar von10.8 auf 15,5 Prozent gestiegen. Die Armutsgefährdung der Haushalte ist - auch regional - ungleich verteilt; das größte Risiko tragen Alleinerziehende, Haushalte mit Migrationshintergrundund mit Langzeitarbeitslosigkeit, aber auch Haushalte mit mehr als drei Kindern. Der WSI-Kinderarmutsbericht der Heinz-Böckler-Stiftung vom April 2017 verzeichnete einen „deutlichen Anstieg“ der Zahlarmer Kinder im Vergleich zum Vorjahr um 77.000 Kinder. Die Hans-Böckler-Stiftung geht 2016 von 2,5 m von Armut betroffenen Kindern aus. Nach einer UNICEF-Studie aus dem Jahr 2012zum Thema Kinderarmut belegt Deutschland in einem Vergleich hinsichtlich absoluter Entbehrungen nur Platz 15 von 29 Staaten (EU-Länder und Norwegen und Island). Maßstab war eine Liste mit 14 Faktoren, die entbehrtwerden können – darunter eine warme Mahlzeit am Tag, ein ruhiger Platz für Hausaufgaben, altersgerechtes Spielzeug oder die Möglichkeit zu regelmäßigen Freizeitaktivitäten. Als arm gelten Kinder, die mindestens zwei dieser Faktoren entbehren; in Deutschland war davon jedes 11. Kind betroffen. Eine effektivere Bekämpfung der Kinderarmut forderten das Deutsche Kinderhilfswerk und weitere Institutionen im Rahmen einer öffentlichen Anhörung des Familienausschusses des Deutschen Bundestags. (Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, 16.05.2017, Kinderarmut in Deutschland, WD 9 - 3000 – 017/17 und Deutscher Bundestag, Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder, 09.03.2017, Kommissionsdrucksache, 18. Wahlperiode 18/18 mit weiteren Nachweisen).

Nach dem 5. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung aus 2017 sind Kinder und junge Erwachsene eher überdurchschnittlich und Personen im mittleren oder höheren Erwachsenenalter eher unterdurchschnittlich von Armut betroffen.

Die Höhe der Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Sozialgesetzbuch („Hartz IV“) ist nach Meinung unter anderem von Sozialverbänden zu niedrig berechnet um ein menschenwürdiges Existenzminimum zu gewährleisten(Focus-Online, 12.03.2018, „Hartz IV-Regelsätze werden seit Jahren zu niedrig berechnet; Tagesschau, 17.05.2018, „Hartz IV wird kleingerechnet“. Kinder von bis zu 5 Jahren erhalten seit 01.01.2018 einen Regelsatz (Geld zum Leben, Miete nicht miteingerechnet) in Höhe von 240 Euro, Kinder von 6 bis 13 Jahren 296 Euro und von 14 bis 18 Jahren 316 Euro. Im Vergleich dazu erhält ein alleinstehender Erwachsener 416 Euro. 

Hinzu kommt, dass die Leistungen bei einem angeblichen Fehlverhalten des Leistungsempfängers gekürzt werden können, wenn zum Beispiel ein Jobangebot abgelehnt oder ein Arzttermin verpasst wurde. In diesen Fällen sind auch die Kinder von den Kürzungen betroffen. Ein Drittel dieser Sanktionen trifft Kinder. Von Oktober 2016 bis September 2017 wurden bei rund 954.000 Haushalten die Leistungen gekürzt. In 310.000 Haushalten lebten auch Kinder. Es gibt angeblich sogar Familien, die gar keine Zahlungen erhalten (Zeit-Online, 24.02.2018, „Ein Drittel der Hartz-IV-Sanktionen trifft Kinder“) Ein nicht unerheblicher Teil der Sanktionen wird zu Unrecht verhängt. Fast 4 von 10 Klagen gegen Sanktionen sind erfolgreich (Spiegel-Online, 16.02.2018, „Jobcenter bestrafen wieder mehr Hartz IV-Empfänger“).

Armut stellt eine erhebliche psychische Belastung für die Kinder dar. Aus derKinder- und Gesundheitsstudie KiGGS Welle 1desRobert-Koch-Instituts Studie ergibt sich, dass Kinder aus sozial benachteiligtenFamilien eher zu Krankheiten neigen. 


4. Schlechtere Bildung sozial benachteiligter Kinder (Art. 13)

Kinder aus sozial benachteiligten Familien erreichen im Durchschnitt einen geringeren Bildungsabschluss. Beim Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Bildungsstand der Eltern und der Wahl der Schulart. 84 Prozent der Kinder, deren Eltern beide die Hochschulzugangsberechtigung besitzen, besucht in Klasse 5 ein Gymnasium. Wenn hingegen kein Elternteil über die Hochschulreife verfügt, wählen nur rund 31 Prozent der Kinder in Klasse 5 das Gymnasium. Kinder, die armutsgefährdet sind und die bei einem alleinerziehenden oder mit mindestens einem arbeitslosen Elternteil aufwachsen, wechseln häufiger auf Hauptschulen; die Unterschiede bei der Schulwahl zu nicht-armutsgefährdeten Kindern sind signifikant (5. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung aus 2017). 

Immer mehr Kinder verlassen die Schule ohne Schulabschluss. Die Quote ist von 2013 bis 2015 von 5,6 auf 5,9 gestiegen. Das Risiko des Abbruchs ist dabei bei den Kindern mit Migrationshintergrund oder ausländischem Pass doppelt so hoch wie für deutsche Mitschüler (Spiegel-Online, 04.07.2017, „Zahl der Schüler ohne Abschluss steigt“).


5. Empfehlungen

1. An den Schulen sind für bedürftige Kinder, die von zu Hause keine Unterstützung erhalten, kostenlos ein Frühstück und ein Mittagessen auszugeben.

2. Ausreichende und für alle bezahlbare Kinderbetreuungseinrichtungen sind zu errichten, die flächendeckend die Versorgung der Kinder mit Essen und Trinken garantieren.

3. Die steigende Armut ist zu bekämpfen und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben der Kinder ist sicherzustellen.

Wir bitten das Komitee für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte der UNO seine erhebliche Besorgnis über den Hunger und die fehlende gesellschaftliche Teilnahme armer Kinder in der Bundesrepublik Deutschland auszudrücken und die oben genannten Empfehlungen auszusprechen, um den Hunger und die Verwahrlosung der Kinder zu verhindern.




Christiane Lüst, Sozialpädagogin


Sonja Schlüchter, Rechtsanwältin, Vertreterin des Arbeitskreises Arbeit/Soziales von attac München und des Forum-Pflege-aktuell


Alexander Frey, Rechtsanwalt, Vertreter des Arbeitskreises Arbeit/Soziales von attac München und des Forum-Pflege-aktuell
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